Schulhaus

Hinterleisibach, Buchrain

Hausordnung
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	· Die Schulhausordnung soll ein geordnetes Zusammenleben und Arbeiten im Schulhaus Hinterleisibach unterstützen, sodass sich alle hier wohl fühlen können.



	· Der Schutz Lernenden vor Übergriffen jeglicher Art, sei es durch Gewalt, deren Androhung, Mobbing, Drogen usw. steht für uns an erster Stelle.




	· Der sorgfältige Umgang mit den Schulhausanlagen und deren Einrichtungen ist für uns ein wichtiges Anliegen.



Hausordnung

1. Der Schulweg ist zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen. (Ausnahmebewilligungen erteilt die Schulleitung). Das Benützen von Kickboards, Inline-Skates, Skateboards usw. ist erlaubt, kann aber vorübergehend eingeschränkt werden.

2. Velos, Kickboards usw. müssen ordnungsgemäss in den markierten Feldern abgestellt werden. 
Für Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

3. Das Befahren des Schulhausplatzes und der Sportanlagen mit Fahrzeugen jeglicher Art ist verboten. Das Benützen von Kickboards usw. ist auch in den Schulgebäuden verboten. Vor dem Betreten der Schulgebäude müssen Inline-Skates ausgezogen werden. Zusätzliche Schuhe sind für die Schulgebäude obligatorisch. Die Inline-Skates und Rollbretter sind in einem Plastiksack oder einer Tasche an der Garderobe aufzuhängen.

4. Gewalt oder deren Androhung sowie Mobbing werden nicht toleriert.

5. Genuss und Handel von Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, illegale Drogen usw.) ist in den Schulgebäuden, auf dem Schulhausareal, in der näheren Umgebung sowie bei Schulanlässen verboten. 
6. Das Tragen von Waffen aller Art sowie deren Imitationen (auch Laserpointer) ist auf dem Schulhausareal und in den Schulgebäuden verboten.

7. Zu Gebäuden, Mobiliar und Installationen sowie zu Schulmaterialien ist Sorge zu tragen. Für Sachbeschädigungen haften die Verursacher. Schäden sind sofort einer Lehrperson oder dem Schulhauswart zu melden.

8. Das Raufen, Ballspielen und Wettlaufen ist in den Schulgebäuden zu unterlassen. Während den Unterrichtszeiten sollen laute Gespräche und unnötige Aktivitäten in den Schulgebäuden vermieden werden. Die Zimmerwechsel haben ruhig zu erfolgen.

9. Handys, MP3-Player und andere elektronische Kommunikationsmittel sind auf dem Schulareal auszuschalten. Fehlbaren wird das Gerät für drei Kalendertage entzogen.

10. Im Schulzimmer sind Hausschuhe zu tragen. Sie sind während den Sommerferien nach Hause zu nehmen.

11. Die Hausschuhe und Schuhe müssen in den Gängen auf die entsprechenden Gestelle gelegt werden. Hausschuhe müssen beschriftet (Nummer des Klassenzimmers) sein. Restliche persönliche Gegenstände dürfen über Nacht in den Gängen und Garderoben nicht zurückgelassen werden. Wertsachen, elektronische Geräte und Geldbeträge sollen nicht unbeaufsichtigt aufbewahrt werden (keine Haftung).

12. In den grossen Pausen gehen die Lernenden grundsätzlich ins Freie und halten sich innerhalb des zugewiesenen Pausenareals auf. Der Aufenthalt bei den Veloständern, Autoparkplätzen, auf dem Kindergarten-Spielplatz und auf der Kindergarten-Terrasse ist nicht erlaubt. Die Lehrpersonen halten Aufsicht. 

In den kleinen Pausen bleiben die Lernenden im Schulzimmer. Ausnahmen bewilligen die Lehrpersonen.
13. Das Schneeballwerfen ist nur auf den Sportplätzen gestattet; das Werfen gegen Gebäude ist untersagt.

14. Ohne Bewilligung einer Lehrperson dürfen die Lernenden das Schulhausareal während dem Unterricht, den Zwischenstunden und den Pausen nicht verlassen. Für die Schulwege übernimmt die Schule keine Haftung. In Zwischenstunden steht Zimmer 5 zur Verfügung. Für die Benützung des Zimmers gibt es ein Zimmerreglement.
15. Für die Fachräume (z.B. Turnhalle, Werken) bestehen ergänzende Vorschriften.

16. Während Exkursionen und Schulausflügen gelten die Vorschriften der Schulhausordnung.

17. Lernende, die gegen Vorschriften der Schulhausordnung verstossen, werden gemäss den Disziplinarmassnahmen, die in der Schulordnung angegeben sind, bestraft.

Ergänzende Bestimmungen zu Fachräumen:

Turnhalle:

1. Die Turnhallen werden in Turnschuhen (keine schwarzen Sohlen) oder in Noppensocken betreten. Die Turngeräte dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrperson benützt werden.

2. Der Aufenthalt in der Galerie ist während der Unterrichtszeit und den Pausen verboten.

3. Umkleidezeit: Frühestens 10 Minuten für Primarschule und frühestens 5 Minuten für Sek I vor Unterrichtsbeginn.

4. Die Garderoben sind spätestens 15 Minuten nach dem Turnunterricht, eingerechnet Duschzeit, zu verlassen.

5. Im Geräteraum ist die vorgegebene Ordnung einzuhalten.

6. Turnschuhe, die draussen benutzt worden sind, müssen vor dem Betreten des Turnhallengebäudes neben der Eingangstür deponiert werden.

Werken:

1. Die Lernenden müssen im Werkraum aus Sicherheitsgründen geschlossene Schuhe tragen.

2. Vor und nach der Benützung werden Einrichtungen (Geräte, Arbeitsmaterial, usw.) kontrolliert und eventuelle Unstimmigkeiten den Verantwortlichen gemeldet.

3. Elektrische Anlagen dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung der Lehrperson benützt werden.
4. Nach der Benützung werden Raum, Mobiliar und Geräte gereinigt und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Die Schulordnung wird periodisch auf ihre Tauglichkeit hin überprüft. Anpassungen und Veränderungen können jederzeit vorgenommen werden.

Buchrain, 24.08.2009 (überarbeitete Version)
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Stefan Grolimund, Schulleitung Hinterleisibach
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